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Die Abgeordneten zum Nationalrat Probst, Apfelbeck und Kollegen 

haben am 22. März 1990 unter der Nr. 5269/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Insulin

therapie gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"I. Verfügt Ihr Ressort über Unterlagen hinsichtlich Kosten und 
Nutzen der NIS-Therapie gegenüber der bisherigen Insulin= 
therapie? 

2. Werden Sie mit dem Hauptverband der Sozialversicherungs
träger bezüglich der Finanzierung von Einschulungskosten 
für Patienten, die sich der NIS-Therapie unterziehen, 
verhandeln?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Das Bundeskanzleramt-Gesundheit verfügt über keine Unterlagen 

hinsichtlich Kosten und Nutzen der NIS-Therapie gegenüber der 

bisherigen Insulintherapie. 
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Zu Frage 2: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß jede Form der Diabetes

Therapie eine eingehende Einschulung des Patienten erfordert. 

Die Frage der Übernahme der Einschulungskosten durch die Kran

kenkassen fällt als Angelegenheit der Sozialversicherung in den 

Kompetenzbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

Das Bundeskanzleramt-Gesundheit ist daher bereits an das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem Ersuchen 

herangetreten, diesbezüglich Verhandlungen mit dem Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungstiäger zu führen. 
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